
Buchbesprechungen 

Karf Latenz, Allgerne;rz(( Teil des deut
schen burgetlichen Rechts, Verlag C. H. 
Beck, München 1967, 602 S. 

Mit 5einem neuen Lehrbuch legt Ku1 u
renz nicht nur einen überblick über die 
Dogmatik des Allgemeinen Teils des BGB 
vor ~ zugJeich versucht er, ein heuristi.!ches, 
:tber auch mit philosophischem Anspruch 
formuliertes "rech tstheorctismes Struktur
Illodell c des Privatrechts zu entwickeln. 
Darin sollen - und hier fühlt er sich noch 
immer :tls HegeLianer - nicht abstr:lkte 
Postulate dem positiven Recht entgegen
gestelle, sondern die den geltenden Nor
men itnmanenten Prinzipien entfaltet 
werden. Als seinen "rechtsphilosoplllschen 
Ausgangspuukt. wählt Luenz die Ethik 
"Kants und seiner Nachfolger« (H). Die
ser reidmaltige Fundus philosophischer 
Tradition, deren Inhomogenität Larenz 
vor längerem einmal aufgezeigt hatte!, 
ermöglicht i.lun ein. doppelbödiges SpieL je 
nach der heutigen Problemlage meint er 
sich ma.l auf Kane, doch mehr auf Hegcl 
berufen zu müssen. Allemal ist er philo
sophisch abgesichert. Was er aber bietet, 
ist nur eine allgemeine Interpretation der 
gängigen Dogmatik - und Fußnoten
Philosophie. Das hat, was Larenz be
triff~ auch sein GUtes. Nicht entnehmen 
läßt sich seinem Buch die Kenntnis der 
neue ren, auch wissenschaftstheoretisch fun
dierten Bemühungen J. v. K.empskis um 
eine Suukrurtheorie des (Privat-)Rechcs, 

I K. L=enz, Die RCcDU- Wld St~~tsphiIO$o
phie d ... deutschen Ideiliscnus und ihre Ge
gell wan:sbcdeuculJg. in, L:o.renzIHol.c..ill, 
St:I.:1t:sphilolophic. Münchell und Bcrlill 19)1, 

S. 89 tf. 

die am 
Iichkejt 
knüpft 

Kamischen Modell der Vertr:ig
VOn H:1ndlungsmaximen an-

Der Anspruch von Larenz, sein reches
theoretisches Modell allein aus Prinzipien 
zu begründen (39, 53), wäre nur dann mit 
Hegels Philosophie vereinbar, wenn er 
diese Prinzipien zugleich als Resultate 
.erstiinde - und d~ auch zeigte. Aus
drücklich aber lehnt er eine h.i.storische 
und soziologische Betrachrung ab, pocht 
auf die .eigene Berechtigung~ des • theo
retischen. Verständnisses (55). Dafiir kann 
er sich allerdings auf Kancs ttanszenden· 
tale Begründung des Rechts berufen. Die 
Schwierigkeit jedoch, eine Theorie des Pri
vauecnts heute vom K.:tntisd:!en Willkür
Subjekt oder aud-. vom Hegelscbell .freien 
Willen. :IUein :lbzuleiren, besteht darin, 
diese mit Prinzipien der "so:zi:tlen Ge
rechtigkeit., .sozialer Rücksichtnahme« 
(Jo) - oder wie immer man objektive, 
niche ,/Us Parteimaximen deduzierbare 
Kriterien nennen mag - zu verbinden. 
Dieses Dilemma läßt sich am .ersten 
Grundbegriff des Privaa:echcs« (lU), dem 
der Penon verdeudichen. 19)5 hieß es 
dazu bei urenz; .,.Nicht die Person, das 
Individuum :us das AtOm der sozialen 
Welt oder als fürsicbseiende, et.b.isch-freie 
Persönlichkeit ist die rechtsphilosoplllsche 
Grundbtegorie, sondern die Gemeinschaft: 
als organische Lebenseinheit und der 
Rechtsgenoue als Glied der Gemeinschaft, 
als Volksgen05SC und a.ls Glied engerer 
GemcinschaA:en, einer Familie und eines 
St:lndes .. !. Dem ehemals .abstrakt mit 

I K. L'lrcnz, Rechts- tlDd Staatsphilosophie 
der Gegenwart, ~. Aud. Berlin '91$. S. 
,61 f. - S. 3uch: ders., Rechtsperson und .ub-
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allen anderen gleichen Atom der rol.!alen 
Welt. (ebd. S. 158) mißt er heute das 
Selbs(bewußtsein der konkreten Indivi

duali6t bei, die Fähigkeit, wechselseitig 
subsuotielle Anforderungen als verbind
lieh zu erfahren. ~Person. i.tt ihm nun ein 
~apriorischer SinnbegriJf «, ein :.k~nk.ret. 
allgemeiner BegriJf. (84, 56, t }o). Ahn· 
liches gilt für den Begriff des subjektiven 
Rechts: ehemals eine Abstr:lktioCl von der 

.konkreten Gliedstellung.c des »Volksge

nossene, ist er nun ein ~sinngebendcs 

apriori e (J.t7, N. 3) - Zwar stehe die Pri
vatautOoomie - heure - im Mittelpunkt, 
d3.S .Sozi:Uprinzipc (94 f.), sei aber ein 
sie immanent begrenzeodes, ergänzendes 
Gestaltungsprlnzip. Solche objektiven 
Kriterien dürfe man ~ nicht als dem Pri
vacreene wesensfremd anseheo. Das Pri
varrecht ist ein Teil der gesamten RechtS
ordnung und hat es wie diese nicht mit 
isoliert lebenden einzelnen, sondern mit 

solchen Personen zu tun, die mit anderen 
in einer soziale n Gemeinschaft leben. Es 
steht daher auch unter der Anforderung 
der sozialen Gerechtigkeit .• (94) Larenz 
treibt also nicht nur ein Ausnahme
Regd-Spiel mit dcm Individual- und 
Sozial prinzip; er stellt vielmehr die Pri

vatredlts-Person, d3.S ~abstrakte Rechte 
überhaupt in Verhähnisse rubstantidler 
Situic:h.keit. 
Das Privatrecht soll nach HegeI, so wie 
ihn Larenz interpretiert, .als Manifesta
tion, als Dasein der sitdic.hen Idee« gd
tenJ • Im Willen der Person, im Verrrag 
und im. Eigenrum erblicke Hegel einen 

sittlichen WerL In dessen Vorlerungen 
über die Philosophie der Religion heLßt es 
aber an einer Stelle, :lll der er die römi
sche Welt mit ihrer .Selbständigkeit des 

jekciv .. Rech~ - Zur Wandlung der Red!ts
gCUD.dbegriffe, in: Gruodfr:1gen der neueo 
RechtswiueD.cha/t. ll.din t9H, S. 11$ 6.: 
• Die :lbstrakte Person muß sich zur kon
lueceD GLiedpcrsoo ,auflubcn,.~ (So J.l9 u. 
~o). 

~ K. Lau!l%, Hege! und ci... PrivaeredH. ill! 
Verlundlu.og d .. H. Hegdkollgr ... es (Berlin 
191')' Tübingen '9Jl. S, 13$ ti. VgJ. auch : 
deu., Das Problem der Rechagelrung, Ber
li.n 1929 (Neudruc!r. Darm'ladc I967) S. ~r : 
Da. Red!< .ei .die Au'priiguog des siulicheD 
Willeru eincr Volksg.mcinschaA •. 

hier herrscht d:u abstr:lkte Recht der 

Selbstbewußtseinso< und der .abstrakten 
Innerlichkeit des Individuums. enar:lktcri
siert: .Darin liegt das, was bei den Rö
mern den Grundzug ausmacht, daß die 
abstrakte Person solches Ansehen gewinnt. 
Die :lbstrakte Person ist die rechdiche. 
Ein wichtiger Zug ist darum die Ausbil
dung des Rechts; es besdu-änkt sich aber 
auf das juristische Recht, das Recht des 

EigentumS. Es gibt höhere Rechte; das 
Gewissen des Menschen bat sein Recht, 
und ein nom viel höheres ist das Reche 
der Sirtlic:h.keic. der Moralität. Dieses ist 
aber hier niche mehr in seinem konkreten, 
eigentlichcn Sinne vorbanden, sondern 
Person, das nur in der Bestimmung des 
Eigenrums bestehL Es ist wohl die Persön
lic:h.kei~ aber Dur die abstrakte, die Sub
jektiviüt in diesem abstrakten Sinn, die 
diese hohe Stellung erhält ... Persönlich
keit, die Bestimmung, die der Mensch im 
Rechte hat, der Mensch als Person bat 
Eigencum, Recht des Besiaes: es isc die 
Person, die anerkannt wird, aber nur die 
abstrakte Person, die abstrakt fecheliehe, 
die des Eigencu.ms fähig ue - weiter geh t 
sie nicht. Da gelte ich als uneodlich, als 
uncndliche Beziehung meiner auf mich 

sdbst, bin das absolute Atom, d:15 auf sich 
beruht. .. absolutes Fürsichsein .• ' Larenz 
macht also beständig das Recht der Sitt
lichkeit zur Sittlichkeit des formellen 
Rechts (s. dazu auen: RechtSph.i!osophic< 

§ JO). 
Für einen Neuhegelianer und Privatreme
Ier in einem ist die Stellung des .abstrak
ten Redlts., in dem die Grundbegri.Jfe des 
bürgerlichen Formalremts entwickelt wer
deo, stets cin Problem gewesen. Zwar be
scheiDigte b.renz dem HegeIschen System 

, Hegel, VorlesuDgeIl uber die P!U..losophie der 
Reli giOll, cd. tAuon. Bd. XIII. ~. Teil, 
~, Kap., S. ~H f. - .0 ... Individuum, wel-
ches d ... Leben nicht g .... agt hate - al.o nod> 
niebt in ein .;,tlid> •• V .rh~.h:nis Ketteten ist -
.kann wohl 31. p"SOTl anerkaDnc werdelI ; 
aber es bai die Wahrheit dies.,. Allerlun.nt-
1.ill1 als eioes selb6ciindigell Sell».bcIVUßuein.s 
niche erteid>t. . (PbÜlOlXlenolog;e des Gei
ltes, cd. Hoffmei.srer (Mciner, S. I«) - Die 
Penon tu, ihr D ... ein .Js d:u .rubn1l1zlccre 
Selbsc., alJ ubserakce Wirklichkeit. (ebd. S. 
HS f.) - VgL obd. S. j42-J.46 (.Der Rechts
zusu.ndc) Wld Redmphilolophic §§ 35 6. 
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-zeitlose Wahrheit<l, wollte aber die 
Gliederung der RedusphiJosophie in ab
m:lktes Recht - Moralicit - Sittlichkeit 
nicht .als unum~tößlich gelten« lassen 
(ebd. S. lSS). Privatrecht - und darin be
sonders das Recht der Blutbande und des 
Bodeneigenrums - sah er nU( :ili -Mo
ment. in der Totalität konkreter Sittt.id:.
keit, die im Staat ihren Grulld ulld ihr 
RC5ultClc zugleich finde. Sein heutiger Ver
zicht .. uf eine explizite Staatsideologie 
wirkt fatal für die Begründung einer Pri
vatrechtstheorie (5. 64, N. 2). Ihm bleiben 
nur ~Prinzipien«J da er die Funktion des 
Formalrechts in einem demokratischen 
Sozialstaat kaum reflektiert (9S) und nur 
ein wenig zur Frage der .Dritcwirkung« 
voo Grundrechten sich äußert (36-39). 
Freilich bleibt Larenz d:;.rin guter Hege
I ianer, daß auch er niche das absuaktc 
Reche mit dem System der Bedürfnisse -
der GescUsd:.aft - stringent verbinden kann 
(bei Hcgel wird es durch eine ominöse 
.Reflexion in sich« über die Rechtspflege 
eingeführt - Rechtsphilosoprue § 209). 
rdeologielu:itisch wäre zum Wandel des 
Person-Begriffs bei Larenz anzumerken, 
daß er ihn heute niche wie nach r933 als 
Iiber:tle Abstraktion verwirft (und den 
-Rechtsgenossen« als die "konkrete Glied
person ~ an seine Stelle setzt); vielmehr 
läßt er das Won: als solches bestehen und 
fiiHt es mit substantiellen Bestimmungen 
an: .Die Rechtsfähigkeit kommt dem 
Menschen zu, weil er seinem Wesen Dach 
Person im ethisdlen Sinne ist .• (129). Da
fiir kann er sidl nicht mehr auf "Kaut und 
seine Nachfolgerc~ berufen - allenfalls 
(95) auf das Bundesverfassungsgericht (E 
8, 274, 323)1. 

~ in: Die Red:.a- und Sa2.uphiJo,oprue des 
deutschen Ide:..Ji.mw und ihce Gegcnw=u
bedeutung, •. :LO., S. In. 

a SeLe heurige$ Verbiltnis zu den anderen 
. N, .. ilfolgern K.o.ntS - Fichte, ScheUing und 

dc:.n polic.ismen Philosophen der Romantik -
erl~u .. rt Lueru: leider rum,- S. duu: ebd. 
(N. t), S. 108-146. 

1 Darin i.t verwiesen auf eine 3.usführlicberc 
P:tSS2gC im Uneil vom ~o. 7. '9H (E .oj, 7, 
'5 f.): • D~s Mensmenbild des Grundgesenes 
ist nicht d2.S eines isolierten louverinen In
dividuums; d~ Grundg-esetz h", vielmehr 
die Spannung rndividunm - Gerneimm1l1: 
im Sinne der Gemeirucbatl:sbezogelili.ei, und 
GemcinschaA:lgebundea.hei~ der Pellon on,-

In Larenzens "Prinzipien< löst sich das 
traditionelle bürgerliche Formalrecht auf. 
Eine selbstStändige Theorie des Pri v:lt
rechts, die sich nicht im Rahmen einer po
litischen Theorie begrei.A:, muß - weu.n sie 
strikt verfihrc - Bedingungen des 50zi:1I
!uatS :mskJammern (so bei J. v. Kempski), 
oder sie schwebe frei zwischeo "Eigenini
tiative., .Selbstverantwormng« und "So
zialbindung <. 

Bietet der erste Tell nur eine allgemeine 
Interpretation, die ihre Substanz in legis
lativen und richterlichen Entscheidungen 
findet (Larenz hält z. B. an der Trennung 
von Rechts"Widrigkeit und Schuld fest, 
nicht weil sie durch die Sache geboren, 
sondern im BGB unterschieden sei (5); 
die dem Privatrecht imm"nente Stellung 
des Sozi"lprinzips sei ~ für das geltende 
Recht nicht mehr zu bezweuelnc (95)), so 
stelle der zweite eine Obersetzung des All
gemeinen Teils des BGB in Prosa dar. 
Kar! Larenz zählt zur RedlcswisJfflSchafi 
neben Rechcsdogmatik, Redltsvergleichung 
und allgemeiner Recht5theorie auch 
Rechtssoziologie-!. Rechtswissensdlafl: hitte 
also hinter der Dogmatik auch die sozia
len, politischen Interessen zu erkennen. 
Wenn er aber bei einer gesellschaflspoli
tisch so relevanten Frage, wie we der ge
richtlichen (der Intencion des Gesetzgebers 
widerstreitenden) Anerkennung der öf
fentlichen Funktion der Gewerk5d:.afl:en 
(BGHZ 42. 110), zu dem Schluß kommt: 
.Es ist auch bier die ,Natur der Sache., 
die sich gegenüber einer verfehlten Ge
senesregelung immer mehr durchsetze.« 

scbiede4, ow,e dabei deren Eig=wert 2.!l7.U

r:as,oo. Das ergib, sieb insb .... ondue o.U>" 
einer Geso.mtsicht der An. I, I, 12, q, IS. 
'9 und 20 GG. Die! heißt :tber: der Einzelne 
muß ,ich diejenigen Sduo.nken seiner H:md
Jung,freihei, gefillen lassen, die der Ge:sel:2.
geber Z.uc Pflege und Förderung des soU:>.Je" 
ZU5aTUlDe:Dlebros in deo Grenzen d .. bel dem 
gegebenen Sachverhalt :..Jlgemeln Zumurbo.
ren zieht, vorau.gesetzl. d..Jl dabei die 
Eigen'ündigkdt der Person gewahrt bleibe .• 
- Wu die Krall: ,olcher Prinzipien betriff" 
'0 iST. aw der Di,kuuion um die Geltung 
der GnJndrech~ im .Be!onderen Gewalt
verbilmis. bekannt, do.ß die .EigeD.Il~ndig
keit der Person. auch im GcfiingniJ ge
wahrt bleibr. 

8 K. brenz, Ober die Ullen,bebrlich.keir der 
Jurisprudenz "U Wis.<ea,ch21t (Vortrag-), 
Berlin '96/;, S. J~. 
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(~07), soziale Konllikte :1uf Ontologie re
duzien, so sdleint mir der rechuwilSen~ 
sch:1fi!iche Anspruch nidlt erfi.i!Lt. Dies um 
so mehr, als 3.llgemein die modernen Pro
bleme Ilichcautonomer Gestaltung des 
RechtSVerkehrs und der daraus folgenden 
richterlichen Enrscheidungstechniken nicht 
hweichend, wenn überhaupt, analysiert 
werden. Solche FaktOren und Regulative 
des Autonomi~chwundes - wie Allgemeine 
Geschäftsbedi ngungen, faktischer Vertrag, 
neue Formen der Risikovetteilung, rjchter~ 
liche Anpassungsstracegien gegen den Par
teiwiUen etc.. - lalSen sich nicht mehr sinn
voll in "Prinzipien. fassen; sie lassen sich 
auch nicht :IIs bloße Ersatzformen dog
matischer Figuren, sondem nurmehr von 
ihrer ökonomi$d)en und politischen Funk
tion hu begreifen. Unterschlägt man die
se Dimension, so schrurnplt die Welt des 
Privauechu zusammen auf Vereinsmeie
rei, das Einweden von Briefen, die Bestel
lung von Hotelzimmern, das irrtümliche 
Heben der Hand bei Weinversceigerungen 
in Trier. Merke: .Briefmarkensamrnlung 
und Kaffeeservice sind 5ac:hmehrheiten.« 
(19r). Erklärungen wie die zu 5 tl9 Abs. 
Ir BGB - daß der Preis keine wesenclicbe 
Eigenschaft darsteUe, sei vom Modell der 
Marktwirtsch3R: her zu verstehen ()86) -
sind gar zu selten - und Rechtstacsachen
forschung soUte sich. ::lUch (licht auf die 
FescsrellUDg beschränken, daß Gasherde in 
Norddeutsch..l:J.nd als WOMungsbestand
teile angesehen werden (294) . Die Ober
zeitlichkeit privatrechdicher Handlungs
rtrukturen, wie sie im Allgemeinen Teil 
kodifiziert sind. darf nicht darüber hin
wegtäuschen, daß ihre objektive Funktion, 
Ihre geseUschafll.iche Relevanz immer ge
ringer wird. 
Ein lehrbuch. soUte kein Büffel-Kompen
dium sew; es soll einführen in problema
tische Situationen. Wenn der Sinn juristi
scher Dogmatik in ihrer möglichell Hand
lung50riencicrung liegt, so hat ein Lehr
buch, als Mittel juristisdler Sozialisation. 
dogmatisch stilisierte Informationen durch
schaubar ru machen in ihrem motivation:1-
len Si..nn, der sieb aus sozialen und kom
munikativen Problemlagen ersdlließc. 
Diese wären - auch in konkreten UrteiJs
analysen - exemplarisch deutlich zu ma
dien und oiche hinter :1bstrakten FormaEs~ 

men zu verscbleiern. Karl wrenz sagte in 
dem oben angeführten Vortrag .über die 
Unentbehrlichkeit der Jurisprudenz :1ls 
Wissenschaft. (5.:15 L), der ~m den beriihm
ten von J. v. Kirchmann aus dem Jahre 1848 

anknüpft:: "'Wenn Kirchmann z. B. der 
Rcchcswissenschaft seiner Zeit vorwirft ... 
'Subtilidten ohne Ende kommen hervor, 
Auswüchse aller Art, worao die juristische 
Literatur so reich ist, - dann müssen wir 
uns gestehen, daß diese Vorwürfe auch 
heute noch einige Berechtigung h:1ben. Und 
wenn Kirchm~n sagt: ,Wen von den 
praktischen Jutisten überfällt nicht manch
mal das tiefe Gefühl der Leere und des 
Ungenügenden seiner Bescbäft..igung? Wel
cher andere Zweig der Literatur hat ne
ben den guten einen solmen Wust von 
gei$(- und geschmaddosen Büchern aufzu
weisen wie die jucistische?' - wer wollte 
dann bestreiten, daß zu solcher Klage auch 
heute noch manchmal Grund besteht? 
Allerdings, es besteht kein Grund dann 
zu zweifeln, daß d~ neue Lehrbuch von 
Larenz als bewähne Standardliterarur in 
die Fußnoten und auch Köpfe der Juri
HeD eingeht. 

Huber! Rotc/euthner 

Studien und Mo.rtrÜllien zur RechtSsozio
logie - Kölner Zeitschrift für Soziologie 
und Sozio.lplychoJogie, Sonde-rhefi r r//967, 
herauigegeben von Ernst E. Hirsch und 
Mo.nfred Rehbinde-r, W~stdeuuchu Vu
lag, Köln und Opladen 1967, 41l S. 

1. In der Jurisprudenz beginnt - zögernd 
genug - die Einsicht sich durchzu.serzen, 
daß die geseUs.:haftlichen Entwicklungen 
der leuten 50 Jalue mit Itoderungen dcr 
Funktionsweise scaadicber Organe ve["
bunden wa.ren, die die tradierten theore
tischen Grundlagen der Rechtswissenschaft: 
ic hödmen Maße prob!emarisd:! gemamt 
haben. An erster Stelle ist die Ansicht 
von der Eigcnständigkeit der Jurispru
denz unhaltbar gewnrden; sie wird :1bge
löst von der Einsiche in die Notwendig
keit interdisziplinärer Arbeit waUen 

85 
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86 Bereichen der Rechtswissenschaft. Ihrer 
Vorbcreirung diem das angezeigtc Sonder
heil: der Kölner Zeitschrift. 
Wie die Herausgeber dieses Sammelbandes 
den interdisziplin:iren AlHarz begründen 
UQd welchen An.<;pmch sie für ihren Lö
sungsvorschlag erheben, der die Auswahl 
der Beiträge bestimmt hat, entwickelt E. 
Hirsm in seinem einführenden Beitrag 
über -Rechtssoziologie heure. (9-35). 
Hirsch bestimme den SteUenwert der 50-
ziologischen Reflexion im Rahmen der 
RemtSWissenschaft einmal durm BesiD.Jlung 
auf deren theoretischen Charakter - sie 
hat mit der Soziologie den Gegen!Cands
bereich gemein -, zum andern durch Be
sinnung auf die heutigen Anforderungen 
an die Rechtspraxis - sie hat sich zuneh
mend ao der sozialen Realität zu orien
tieren. Die grundlegende Bedeutung der 
Soziologie schlägt sich .sogleich in der De
finition der RechtsWissenschaft nieder; 
Hirsch den niert sie nicht mehr als eine 
-durch normatives Denken geschulte Tech
nik .. , sondern als Vorbereitung zur .lö
sung eines sozialen Problems unter Be
rücksichtigung aUer dabei in Betracht 
kommenden Faktorcn. (u), über die So
ziologie zu informieren hätte. Die Faktoren 
werden allgemein unter dem Titel RechtS
wirklichkeit (oder RechtSt:l.csacheu) und 
RechtSwilndel erhße. Diese Erweiterung 
des Gebietes der Rechtswissenschaft greif!: 
zuriick auf die folgenreiche Unrerschei
dung Eugen Ehrlichs zwischen einem 
Recht, wie es in der Perspektive d~ Ju
risten erscheint; als Regel. für das Han
dein der Getichte und VerwallWlgen und 
einem Recht als Regel des normalen. ge
seUschaftlichen HandeIns. Die Einsicht in 
die Relevanz dieses zweiten Begriffes von 
Reche liefert Hirsch. den Maßstab für die 
Beurteilung der Funktionsfäbigkeit der 
zur Zeit praktizierenden Red'ltSstäbe. 
~Auch unser Rechtssrob, d. h. die weit 
überwiegende Masse der in Gesetzgebung, 
Verwalrung und Rechtspflege beschäftigten 
Juristen sind mangels Kenntnis der wedt- . 
selseitigen Beeinflussung von RechtS- und 
Sozialleben rational nicht in der lage, das 
ihnen zur Regulierung des Sozi::dlebcns 
überlassene rechtliche Instrumentarium 
samgerecht anzuwenden. Die Juristen in 
der Bundesrepublik sind uJU.ureichend 

über Sachverhalte und Zusammenhänge 
deS Soziallebens informien, ohne deren 
Kenntnis eine nach Maßgabe der gelten
den Remts- und -Sozia1ordnung rimtige 
Streitenrsmeidung oder, was dem Umfang 
Dach weit wichtiger ist, Recht$bu:nung 
und Planung zur Gef'tihWache und damit 
mehr oder weniger zum Zufallstreffer 
wird.c (~8) Demgegenüber werden in einer 
soz.iologiscb angeleiteten juristischen Pra
xis dem Personal wi.swuchafiliche Auf
gaben zugemutet. Den allfälligen Beru
fungen auf die ~ Undurchführbarkeit .. 
eines solmen Programms wäre zn begeg
nen mit dem Hinweis auf den Erlaß des 
SraatsratS der DDR vom 4. April 1963 
über ~die grundsätzlidlen Aufgaben und 
die ArbeitsWeise der Organe der RechtS
pflege •. Dessen Interpretation ist für di~ 
Argumentation von Hindl zencral : sie 
markie~ sehr konkret eine pr:tktib.ble 
Alternative zu der rudmindigen bundes
republikanischen Red:lcspflege. Zwei In
stirutionen hebt er besonders hervol': 
zunädut wurde durch jenen Erlaß ver
bindlich gemache, konkrere RechtsStrejtig
keiten nichr nach dem Schema einer auf 
abscrakt-jurutisdte Momcnte reduzierten 
FaUbehaudlung zu entScheiden, sondern 
.die geseilschafHichen Zusammenhänge und 
Ucn.scände von Redttsverlen.ungen allseitig 
und gründlich zu erforsmenc .• Im soge
nannten Ostblock., faßt Hirsch zusam
men, .uc der Schriet von der politischen 
Doktrin einer ' sozialistischen Gesetzlich
keit< zur wissenschaftlich anerkannten und 
von der politischen Führung als praktisch 
verwe~bar gehaltenen sozialm Gesetz
miipigkeie getan wordenc (J4). Diese Ellc
widclung - wo sie niche nur eine mögliche 
Gegenposition im Rahmen eines kritischen 
Argumencacionszusammenhanges bezeidt
net, träge sie bedenk.Jjche Züge - ist ver
bunden mit der In5ticucionalisierung einer 
.Geridtc.kritjk., die, in der Formulierung 
des erw:i.hnten Erlasses, dazu dient, .die 
in Gerimcsvedahren gewonnenen Er
kennmisse besser für die MobilLsierung 
der geselJsdtaA:limen KräA:e im Kunpf 
gegen Gesetze.sverlen:ung und zur Beseiti
gung von Mängeln, insbe.sondere in der 
Leitung der VolkswirtSchalt und in der 
Arbeit staatlicher Organe zu nutzen." 
Sieht man - wie Hirsch - davon ab, daß 
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eine d~r:l.rtige sozial verantwortliche Ein
stellung zur Aufgabe der Rechtspflege 
primär politische Konsequenzen h:itte, so 
bleibt immer oom, d:1ß Sie die wissenschaft
lichen Konsequenzen voneichaet. Rechts
so~;ologie hätte dann etwa Untersuchun
gen anzustellen übel' die Organisation des 
Justizw~ns, die Rekrutierung de. Justiz
personals, die Auswirkungen juristischer 
Entsdteidungen für die Betrol1enen ete. 
Bevor aber solche Erhebungen in die juri
stische Prms eingeführt werden können, 
sind nicht nur empirische Probleme zu 
klären: ~Angewandte Rechtssoziologie 
(kann) nicht praktiziere werden, solange 
es an ausreimenden Forschungsergebni.uen 
der sogenannten .. relnene oder theoreti
schen Rechrssoziologie fehlt. c (r S) 
Die Einteilung des Sammelbandes folgt 
diesel' Einsicht: 12 Beiträge sind der 
Grundlagendiskussion gewidmet: erörtert 
werden Methodenfragen der Rechtswis
senschaft im Unterschied zu der Soziolo
gie, Probleme der Interdependenz von 
Recht und Gesellschaft und Fr:l.gen der 
Strukcur des Remts. Weitere zwei Aufsätze 
b~fa.ssen sim mit dem Rechusu.b, vier 
schließlich mit der Anwendung empiri
scher Erhebungen auf die Diskussion über 
gesetzliche Norm.ierungen. 
2. Was der Sammelband nun an Ansätzen 
bietet, die das recht anspruchsvolle und 
detailliert enrwidrelte Programm einlösen 
sollen, ist VOll ä ußcrster o ü.rfugkeit. Sie 
kündigt sim noch in der Einführung selber 
an, wenn Hlrsm, als wire das unbestrit
ten, formuljert: ~ Wahre Soziologie und 
damit auch wahre Remusoziologie kann 
nur sein, wie Rene König es ausgedrückt 
hat, die wi~ensmaIHich-5ystematische Be
handlung der ... allgemeinen Ordnungen 
des Gesellsch:dhleb~ns, ihrer Bewegungs
und Enrwick1ungligesecu, ihrer Beziehun
gen zur natürlimen Umwelt, 'Zur KultUr 
im allgemeinen and zu Ikn Einzelheiten 
des lebens und schließlim 'ZlU' sozial-kul
turellen Person des Menschen .• (29) Einem 
derartigen, :Im Muster nacurwi~enschalt:
lieher Erkcnntnisziele ausgerichteten Kon
zept der Redltssoziologie kaun allenhlls 
namge5agt werden, daß es der positivisti
schen Auffassung von Gesellschaft folge, 
einer Auffassung, die sich nicht primär 
dem Versuch verdankt, gesellschaiUime 

Probleme IU lösen, sondern dem, Soziolo
gie als eigenstiindige Wissenschaft zu eC:l.
büeren. Von diesem Verrum lassen sim 
zwei mar:lkteristiJche Züge jeder positivi
stisch verfahrenden Soziologie pb.wibel 
m:lmen: eiolll:11 die Abstraktbeit ihrer 
B:lSis:lnn:lhm~n - infolge der intendier
ten Allgemeinheit der Aussa.gen über G~
seIlschall -, zum and~rea die beterogene 
Vielfalt der möglicheo Aosätze - infolge 
der wissenscha/brheoretisch ungesim~rten 

Situation der Soziologie. Die Ab.straktheit 
der AnsJ.tze wi~ ihre Beliebigkeit machen 
sie für die Lösung der bistorisch bescimm
ten und an konk.r~te Situationen gebun
denen gesellschalHichen Probleme der 
Rechtswissensmalt und -praxis unbrauch
bar. Da.s demoostrier~n die Aufsitze von 
König, Sorokin und Parsons, die s.imdich 
Recht qua Normeosyscem 'Zum Gegen
stand haben. Basis ihrer Theorien über die 
Funktion des Remts sind abstrakte Fest
stellungen wie die, daß .soziales Dasein 
durm und durm von Nonnen gestaltet 
irtw (König )6), daß Normen real seien 
als Erwartungen eines b~stimmten Ver
h:J.lccns. das ~die Mitglieder einzelner 
Gruppen. für verb'ndl.ich erklärten, wo
bei Abweichungen mit besrünmteo Sank
tionen bedacht werden. Sorokin faßt die 
Rechtsnorm ebenfalls :aJs »eine Regelung 
der Verhaltensweise und der sozi:aJcn Be
ziehung< auf, deren Spezi6täc gegenüber 
anderen Normen darin zu sehen sei, daß 
ei ne Paltei ei ner anderen Ptlichrcn - Soro
kin; ein »Pllichtobjekt<, d. h. • die Ge
samtheit der Handlungen, die in der 
Rechtsnorm gefordert werdenc (JJ!lj2) -
auferlegt. 
Die soziologisd::.en Annahmen über die 
Gelcungsweise der Normen raumen in ge
ringfügig rnodi.fizierter Form in :illen 
prinzipiellen Aufsätzen auf. Zusammen
gefaßt sind sie in A_ Podgoredt.is ~Drei
Stufen-Hypothese über die Wirksamkeit 
des Remtsc nachzulesen: P. entfaltet, daß 
die Geltung eines Rcchtssatzes abhäoge: 
von seiner Bedeutung in einem sozialen 
Sysum, von der Wirkungsweise eines zwi
schen den Rechtssubjekten und dem Ge
setzgeber vermittelnden Subsystems und 
von den Pcrsönlimkeitsstrukturen. Diese 
höchst ~lIge!l1einen Gruodannahmen w~r
den nun in jeweils stark voneinander dif-
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88 fericrendc Theorien über dic Funktion des 
Rechts eingebaut - ohne daß übrigens die 
Herausgeber auf diese UntendUede hin~ 
weisen. König konnruiert ein Kontinuum 
von soziaJen RegdungssyStemen l.Dhand 
des Kriteriums der RationaJicät; Er kommt 
zu dem Ergebnis, daß Redlt, gegen Sitte 
und ßr::t.uch gehaJtell, eincn höhereIl Typus 
von bewußter Regelung sozialer Verhält
ni~c dusteIlt. Dieser Ansarz stellt eine 
platte übernahme des Webersmen ideal
typischen Verfahrens dar. Die präzisen 
Vorstellungen, die Weber noch über die 
Reichweite und die Funktion seiner ideal
typischen Konstruktion hatte, gehen in der 
Königschen Nachahmung verloren. Par
sons behauptet - gesTÜtZt auf seine all
gemeine H:llIdlungscheorie, nicht auf hi
storische Analysen -, daß Recht .primär 
eine integrierende Funktion (besitzt). Es 
5011 potentielle Konfliktdemente enc

sdürfen und die Maschinerie des sozialen 
Verkehrs ölen .• ("-.1). Diese für den vor
liegenden Band insgesamt repräserlCative 
Bestirm:nung m:lcbt die gesellschaftliche 
Funkeion solcher allgemeinen Theorien 
über das Recht durchsichtig: Die definito
rische Eingrenzung des Rechts auf ei oe 
KontrollinscUlz, deren Notwendigkeit ab
strakt posrulien:, aber- nicht mehr auf ihre 
politiscben Bedingungen und geseUscbalHi
chen Folgen hin untersuche wird, macht die 
Rechtssoziologie zur Rechtfertigung des 
koc.k.reten Gesellsch::t.Rszuscandes beliebig 
verfügbar, während sie konzipiert war 
gerade zur kritischen Prüfung der gängi
gen Legicim.ierungen. [Weitere Beiträge 
wie der von A. David über die rechcswis
scnschafHiche Methode und der von Car
bonnier über die großen Hypothesen 
der Rechcssoziologie unterliegen dem glei
chen Verdikt: Sie zeichnen sich durch be
sonders hervorstechende Naivität :l.U!!. 

Carbonnier braucht ca. .10 Seiten, um 
Selbstverständlichkeiten zu encfaJren wie 
die., daß das Recht sidJ. entwickele - ~Das 

Reche liegt in einem allumfassenden Wer
den. (rJ9) - und daß Recht umfassender 
ist als die formalen Quellen des Rechts 

(146))· 
Eine ähnliche D15krepanz zwischen an
spruchsvollem Programm ulld einer unbe
friedigenden Lösung läßt sich - wie bei 
den theorcclscben - auch bei den empiri-

schen Untersuchungen zeigen. Sie untersu
chen, .wie weit das Recht seinerseitS d:lS 
soziale Leben regulieren kanne. (E. Hirsch, 
S. p) Thema dieser Studien ist zu unter
suchen, welche sozial relevanten Faktoren 
der Venvi.rklichung des .gesellten Redtrs< 
hindernd im Wege stehen oder diesen Um
serzungsprozeß begiinsc.igen. Maurice Ro
sen berg und Michael J. Sowern zeigen in 
einer Untersuchung über Personenscha
densprozeß, allfgrund welcher Faktoren 
Prozeßverschleppungen entSeehen können, 
Auf drei Seiten diskuc.ieren sie dieses Pro
blem mit Akribie, um zu einer relativ ba
nalen Hypothese zu kommen: • Je höher 
der Streitwen: des Falles, desto größer i$t 
auch die Wahrscheinlichkeit einer ::t.usge
dehnten Verzögerung ... (S. 351). Sie ziehen 
daraus den Schluß, daß man, um die Ge
richte vor Arbeitsüberlasrung zu bewah
ren, selektiv vorgehen und Verfahren mit 
hohem Streitwert :lU[ ein Gericht konzen
trieren mü~e. Anit:t Gr:l.ndke, Herta Kuh
ring und Wolfgang Weise entwickeln an 
der Entstehungsgeschichte des F:l.milienge
seezbuches der DDR ein ModeU für das 
Zus:unmenwirken von Gesetzgeber und 
Bevölkerung. Sie zeigen, wie durch öffent
Iicr.e Diskussion vor der Normierung die 
Chancen für dle Durchsetzung des Ge
sec:zes sich erhöhen. Entscheidend dafür ist, 
wie weit die Bevölkerung Einfluß auf die 
Entscheidungen des Gesec:zgebers nehmen 
blln, ob sie ihre gesellsdJatHime Realität 
in den Normen wiedererkenne. In der 
intere:ssantesren der empirisdJ.en Unter
suchungen zeigt Vilhelm Aubert am Bei
spiel des norwegischen &usangestell[en
geserzes, .welchen Einfluß ein bestimmtes 
Gesetz auf den von ihm betroffenen Per
sonenkreis. (S . .184) hat. Die Arbeit er
gibt, daß mehr die traditionelle Praxis a.Is 
die Norm des Gesetzes die Arbeicsrcalic:it 
der Angescellten trägt. Erst nach sechs 
Jahren zeigt sieb, daß die reale Situation 
sich im.rner meh.r den Gesetzesregeln an
paßt. Aubercs Erklärung bleibt jedoch 
vage: .Leider läßt sich nur sehr schwer 
festsrellen, inwieweit diese Erscheinung 
auf das Gesetz und inwieweit sie lut die 
Marktsituation zurückführen ist .. (5. Jo5). 
Dementsprechend ist auch die Hypothese, 
die aus der U ntersucbung gezogen wird: 
• Was immer die Veränderung bewirke hat, 
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muß :tur inneren Bereitschaft, die Gesc:c
:tesvorsduiA: zu befolgen, und zum Zeit
ablauf in B~iehung stehen« (S.309). 
Mlen drei Studien ~t gemeinsun, d2.ß 
nicht daJ konkrete HerrschafusyS'tem mie 
seiner RedJtSordnung reflektiert wird und 
damit die empirischen Befunde ibrell ge
sellschaftlichen Stellenwert erhalten. Ge
rade ruer wäre diese Reflexion nötig, da 
sich die Arbeiten mit den Verhaltensweisen 
der Subjehe besch:i.ftigen, die sie vorgeben 
:tu deuten. UnterscbJagen wird dabei, d:lß 
diese Verhaltensweisen von objektiven 
Verhältnissen produziert werden, ein un
mittelbares Zurückgreifen auf sie somit 
enrweder :tu abstrakten Hypornesen füh
ren muß, die in ihrer beliebigen AUge
meinheit nichts treffen oder im rein 
Quantifizierenden der Beschreibung S'tek
ken bleibt. Die Arbeiten des SWltneiban
des verkennen, d:l.ß Rechtsordnungen erst 
in ihrem spezLfuchen sozialen Rahmen 
sinnvoU iJHecpretiert werden können. Da
mit verschließen sie sidl der Einsicht, daß 
Rechtsnormen zugleich immer durch kOQ

krete Herrschaltsinteressen determiniert 
sind. So fallen sie noch hinter Eugen Ehr
lichs Bestimmung der Rechtssoziologie zu
rück, nach der ~d..ie Soziologie des Rechts 
;l.US der GeseiLschaih- und Wirtschaftsge
schichte ihre M:ttcriue schöpfen (wird)« 
(Eugen Ehrllcb, Grundlegung der Sozio
logie des Recbts, S. 384). 
Gotthard Buhmann, Bnnd Moldenhllu~r 

SinzheimerlFraenkel; Die J;miz in JeT 
WeimareT Republik. Eine Chronik mit 
einer Einführung von Olto Kirchheimer, 
herau.sgegeben von Thilo Ramm, Verlag 
Henn4.nn Luchtrrband. Ne14wieJ und Ber
lin [968, 488 S. 

Unter dem Pseudonym ~Ein Ridlterc: 
schricb ich :lm 10. Oktober '925 in der 
in Berlin herausgegebenen Zcitsdu-ifI: • DJ.S 
Tagebuch. (von Lropold Scbwarzscbild 
und Stefan Grossm:lnn) über das soeben 
erschienene erste Heft einer neuen Zeit
schrift, ~Die Justiz, Orgao des Republika-

nischen RichterbundC!«, das folgende: -Es 
wurde Zeit! Bisher haben die republikani
schen Juristen sid! scbweig .. am im Hinrer
grund gehalten. Auf den Ridltenagen 
fehlten die Republi.bner, die die Deutsdl
nationalisierung unsercr RecbtspOege be
kämpflen. Wo sind die Urteile republika
nischer Richu:r, durch die unsere Republik 
als • recher de bronce« nabilisien, durch 
die das ersmüttute Venrauen zu unserer 
Justiz wiederhergestellt werden könnte? 
Sie fehlen, und im Lande herr .. cht höchste 
RecbtSnot. In letzter Stunde ise endlich 
~Die Justiz, Zeitschrift für Erneuerung des 
Deutschen Rechtswesens« geboren ... Eine 
Juriscenzeirung, die vor den vielen natio
nalliberuen Facbblättern zweierlei voraus 
hat; Gesinnung zu besitzen und Gesinnung 
zu bekennen. Ihre Herausgeber, die PtO
fessoren Wolfgang Mittermaier, Gießen, 
Gustav Radbruch, Kiel, Hugo Sinzheimer, 
Frankfurt 3 . M., und Oberverwaltllngs
gerichtsrat Wilh.elm Kroner, Berlin, sollen 
dafür im gleichen Maße bürgen wie die 
Aufsätze in dem soeben im Verlag Dr. 
Walter Rochschild, Berlin-Gruoewald, er
schienenen ersten Heft. c 

Genau 43 Jahre später erscheint eine neue 
Zeitschrift mit ähnlichen Zielen und einem 
entsprechenden Titel: ~K.ririschc Justiz'" 
D.1ß ich gerade in ihrem ersten Hefte die 
Chroniken von Hugo Sinzheimer und 
Ernst Fraenkel, die zwischen Oktober 

'91S und Februar 1933 geschrieben Wu(

der!, besprechen kann, hat für mich eine 
besondere Bedeutung: seit der Referendar
uit von 1911 babe ieb fase sämtliche nur 
möglichen Rollen in der Justiz gespielt, 
als AnkIageveruetcr, als R.ichter, als Ver
teidiger, als Angeklagter, als Nebenkläger, 
als Justiz-Kritiker und Historiker. Bish.er 
ist mir nur die Rolle des Klägers oder Be
klagten im Zivilprozeß erspart geblieben. 
Dafür war ieb aber auch in Moore C:ulo 
und habe gesehen, wie unbestimmbar auch 
dort das Rollee der Kugeln stattfindet, 
obwohl die Beteiligten mie offenen Augen 
sehen, was gcschiehe und keine Binde vor 
den Augen haben wie angeblid. JUSTI
TIA. Miln mag übrigens zweifeln, ob dies 
stimmt. Sicher ist jedoch, daß für viele 
Proze.ßbeceiligte der Vorhang uodurch
d.ringbar ist, hinter dem die u-rationalcll 
Kräfl:e der ricbtertimen Urteilstäcigkeit 
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sich verbergen - Ludwig Bendix ~chricb 

darüber in ~Die Justiz •. 
Die NeuherausgJ.be der Chronik ist ver
dienstvoll. Der verstorbene Ot[O Kirm
heimer kommt in der Einleirung einer e:t
post-Betrachtung der damaligen Justiz. 
zu der Schlußfolgerung: ~ Wenn der Leser 
diese Blätter, die gelesell und nicht nur 
nachgesmlagen zu werden verdienen, am 
Ende aamdenklich aus der Hand legt, 
dann wird ihm der positive oder negative 
Beitrag, den der Jurist auf der Universi
tät, in der Verwaltung und in der Rechts
pflege zur Ausgestaltung menschenwürdi
ger Verhältnisse leisten bnn, voll zum 
Bewußtsein kommen. Gerade weil des Ju
risten Toitigkeit ~o oft die weithin sicht
baren Akzente einer Epoche serzt, ver
dient sein Beitrag erhöhte Aufmerksamkeit. 
Diese zeitgenössischen Berichte, die acht 
smicksalschwere J<lhre der jüngsten deut
schen Gesdlichee an uns hetJ.nbringen sol
len, stellen dafür eine einzige Fundgrube 
dar.c (t9l5-1933) 
Ich möchte die Lehren aus der ncuver
öffendichten Chronik nom schärfer fas
sen. Wir ersehen aus der Chronik - zu 
der in Ergänzung auch meine damaligen 
Aufsätze in "Die justiz« über die politi
sd>en Prozesse, wie den Ulme! Reichs
wehrprozcß und .justiz gegen Rechts und 
Lnks« gelesen werden ~oJl[en (sie erschie
nen unter meinem Pseudonym PROCU
RATOR) sowie meine Schrift: .Eicke von 
Repkow: Justizdärnmerung« 19321r966-, 
daß noch weit meb.r zu lernen ist. Eine 
wirkliche Reform der justiz hat überhaupt 
noch nicht begonnen. Vor allem ist die Ju
stiz noch nicht als dritter selbständiger 
Pfeiler des Staa~aufbaus bochgcwaduen. 
Abgesehen vom Bundesverfassungsgerimt 
haben die obersten Bundesgerichte noch 
kein~egs die Unabhllngigkeit und Sta
tur, wie z. B. die des Supreme Court der 
Vereinigten Staaten, erreicht. 
Ein anderes bedauerliches Ergebnis ergibt 
sim aus gewissen parallelcn Entwicklungen 
von damals und heute. An die Stelle der 
Prozesse gegen die Mörder aus der Zeit 
der Weim.:uer Republik - wie z. B. die 
Mörder von Walter Ratbenau, Maehias 
Erzberger und die Fememörder - sind jerzt 
die Proze.sse gegen NS-Mörder getreten. 
Bei ih rer Durchführung zeigen sim oll 

gleime psychologische Hemmnisse unter 
den Prozeßbeteiligten, ebenso wie in der 
Offentlichkeit. Das unbefriedigende Er
gebnis damals und heute: unverständliche 
Freisprüche und geringe StufhÖhen. 
Parallelität zwischen der Chronik von da
mals und einer noch zu schreibenden Chro
nik von heute : justiz gegen rechts und 
links. Früher hieß es .Sc:hwarz-Rot
Scheiße... Heute werden von rechcsndi
kaler Seite ~ journalistische« Dreckkübel 
über Willy Brande, Herbere Wehner oder 
über Anhänger einer Verlängerung der 
Verjährungsf rin ausgegossen, die ermord~
ten john F. Kennedy und Robert Kenne
dy als Verräter ao der Bundesrepublik 
und Bulin öffentlich beschimpft. Aus .Die 
justiz« und der Chronik wissen wir, daß 
damals wenigstens Anklagen erhobcn wur
den. Heute iSt dies selten der Fall. Re
signation der' Politiker gegenüber der 
Justiz? Mangelnder Mut gewisser Staats
aowaltscha1l:en gegenüber rechts? Wir sehen, 
aus der Chronik ist viel zu lernen - auch 
die Tatsache, daß schon damals die Schwere 
der Strafen bei Eigenrumsdelikten im 
krassen. Gegensatz zu der Milde gegen
über Masscnmördern und Rufmördern 
stand. Heute können wir auf die milden 
Str<lfen (ur Ingenieure der NS-Todesma
schine hinweisen, die, wenn überhaupt, 
mit wenigen Jahren Zuchthaus ~davon
kommen«, verglichen mit den hohen Stra
fen gegen Betrüger -, wie eine kürzlich er
kannte Strafe von 8 Jahren Zuchthaus 
gegen einen sogenannten Millioncnbecrü
ger zeigt. Ein solcher wird als verbreche
rismer als der Millionenmörder gekenn~ 
zeichnet. 
Ernst Fraenkels letzte Chronik, abge
schlossen am .l5. Februar 1933, eIlthält die 
Worte: .der Justiz erwamsen Aufgaben 
von ungeahnter Bedeutung«. Das sund 
im vorlerzten Hel\; von .Die Justiz •. Das 
lerzte Hell: erschien, von der Gc.5tapO ka
udere, mit dem folgenden Schlußsatz: 
.Die Chronik fällt in diesem Hefte aus .• 

Robert M. KempneT 
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Karl Korsch, Arbtiurtcht für Buritbsrält 
( 19~2), 
Hatlusgegebt71 unJ mit ~intm Vorwort 
von Erich Gui4ch, eingdeittt 'rJon Dieur 
SchneiJu, Europäücht Veri4gsanst4i.t, 
Frank/ure, Europa Vtri4g, Wim /'}68, 
15/ S. 

, Arbeiured!t für Betriebsräte. soll kein 
Lehrbuch für Betriebsriterecbt sein. Es 
will Anweisungen zum politischen Han
deln geben, dem Proletariat einen dritten 
Weg weisen zwischen U1rraradikalismus 
und Reformismus. 
Reformismus meint fü[" Korsch Verzicht 
auf Kla.!5enkampf, die .Lösung der so
zialen Frage" innerhalb des Kapitalismus. 
Daß sich beute der Reformismus auf den 
Neo!iberalismus einschwören läßt, bätre 
ihn wohl kaum erstauot: Er nCllDe ameri
kanisme Gcwerkschatlen, Hirsch-Dundter
Leute, .Christen< und .weite Kreisee im 
ADGB in einem Atemzug. 
Im Ultraradiblismus etwa der KAPO -
enm:Lnden aus der linken Opposition in
oerbalb der KPD - sieht er nicht! als 
.umgekehrten Reformismus.: Warten auf 
den .revolurioniren Endkampfe bedeutet 
Inakciviüt und damit stillschweigendes 
Einwilligen in die Existenz eines SYStCßlS, 
dessen vorausgesagter Zusammenbruch so 
immer mehr zum Traum wird. 
Korsch beruft sich auf Marx und dessen 
.revolutionäre Auffassuog. - wie sie sich 
ihm etwa im Kommunistischen Manifen 
ausdrückt -, ... »deren unt<!rscheidender 
Charakter darin bestehe, daß sie die ge
samte Tätigkeit der Gewerluch:Ut:en, auch 
noch ihre geringfügigsten E["5cheinunbS
formen (7.. B. das Feilschen irgendeines 
kleinen lokalen ,Gewerkschaftsbonzen. 
um eine Lohnerhöhung oder um irgendein 
anderes sog. Gegenwarc.szie! !). von voru
her<!in 'politisch, ansieht, indem sie alle 
diese Vorpnge als Teilvorgänge eioer 
Gesa.mcaktion betrachtet, dercll letztes 
Ziel in der revolutionären Umgestaltung 
der gesamten bestehenden W'"tnsdJall und 
Gesellsdiaftsordnung bestehLe (5. 67) 
Heute spricht Andre Gorz von .revolutio
nären Reformen. und meint nicnc.s we
sentlich anderes. SoUten Rezepte, leitfä
den aus der Sackgasse heraus, immer dann 
besondere Resonanz .6.nden. wenn das Be-

wußtsein besonders klar i.s1:, keine Alter
nati ven zu haben außer der pflichteiI rigen 
Auspolsrerung des Systems Wld olmmich· 
tigern Gri.mm? 
Für Karl KO["5ch heißt das politisme Ziel 
.indusuielle Demokratie., KontrOüe der 
Produktionsmittel durch die einstigen 
Verkäufer der Wäle Arbeitskraft. Es gilt. 
dieser industrieUen Demokracie Funda
mente zu erobern, dorr, wo die spä tere 
Kon[rolle ihren Ausgangspunkt haben 
soU - in den P roduktionssütten. 
Aufgabe der Betriebsräte in es, jene Po
sitionen zu verteidigen., die ihnen nach der 
ZersdUagung des revolutionären Riitewe
sens durch Reichsregierung und arbeits
gemeinschaftlich gesonnene Gewerkschaf
ten noch verblieben sind.. So ersch<!inen 
noch •...• die Halbheiten. 5dlwäd!en und 
Erbärmlidlkeiten., in denen sich die Ge
schichte der deutschen Riitebewegung seit 
19 r 8 am Ende verlaufen hat, als nOtwen
dige Glieder in der langen. mühselig ge
nug zusamme:nge5chmiedetco Kerte der 
'prole[ari!chen Revolution •.• (5,94) 
Offensiv sollen die Betriebsräte ihre Stel
lungen .als vorgeschobene Posten der pro
letarismen Armee. ausbauen, dabei oie 
die RoUe des Beauftragten aufgeben und 
nie - wie etwa das Betrieblritegese~ von 
[910 suggeriert - ., Untersrii~er, des Un
ternehmers in der Erfüllung der k.apita
listi.schen ,Bemebnwecke •• .lein. (5. '39) 
Dieser fort$~eitende Ausbau von Posi
tionen kann jedoch die schließliche Revo
lution aidu erse~en. schafft er doch nur 
Trinbretter, die den Aktionsradius du 
Proletariats erweitern. 
Der alltägliche Kampf um i.mmer weiter 
vorgeschobene Stellungen muß auch auf 
juristischer Ebene geführt werden. Das 
bürgerliche., vern-agsbezogcne Arbeits
recht soU nach - einer l:Lngfriscigen Str:l
tegie folgenden - Aktionen der Bemebs
vertrecuogen einer .sozialrechtlichen Auf
f3.5S\Jng~ weichen. Ein Beispiel: Streik darf 
nicht länger als Vertragsbruch gelten. son
dern muß kollekrivT<:chtlich betrachtet 
w~rden. (Das CUt 19S S der Große Senat 
des Bl1IldesarbeicsgerichtS - durchaus niche 
in der Absicht, d.a.s Screikreche von ihm 
vorber :Luferlegten Fesseln zu befreien.). 
.Durch die kon5CqueOte Durchführung 
einer solchen Becracht\lJlgswei.se würde 
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dilnn endlich <h.s gesamte geltende Ar:
beitsrecht aus der bürgerlichen Sprache des 
Priv:Ltredlts in die proleurische Sprilch.c 
des SozialrechtS förmlich ,überseut' und 
dildurch die ,Revolutionierung. dei herr
schenden ArbeitSrechts, soweit ei"~ soldu 
Revolutionienmg mit Iheor~tiscJun Mir
teIn überha~pt möglich ist, tatsächlich zu
Stande gebr:1cht.. . (S. 1 S I - kursiv von 
mir - L. U.) 
Dieser Vorbehalt erhiilt im Riidtblick sein 
Gewicht: Bürgerliches Arbeirsrecht selbst 
geht in Weimar über den Individualar
beitsvertrag hinweg, indem es auf seine 
Weise .sozialrechdich ~ argumentiert. Die 
BeU'iebsgemeinschalt, U nterneh.mer- wie 
Unternommene als Parener gleichermaßen 
einbegreifeod, dient ils bloß theorecisch~s 
Konzept - den n real besteh t sie nicht -
dazu, den fiktiven Teilhabern Uncerneh
merrisiken aufzubürden. 

LMtz Unlerseher 

Emse Fraenkel, Zur Soziologie der Kla.s
senjusliz, in: E. FraenJul, Zur Soziologi~ 

der Klassenjustiz u.nd Aufsätze zur Ver
fassungskriu 19]1-]2, N euauflag~, Wis
senschaflliche B /{.chges~l1schafl, Dannstad t 
1968, XIV u. 10] S. 

~Es ist sehr viel weniger wichtig, die 
Berufsausübung der Ridltcr moralisch zu 
bewerten und zu verurteilen, als die Er
gebnisse ihrer Tätigkeit soziologisch zu 
begreifen. Die Aufdeckung der soziologi
schen Zusammenhänge befreit die T;itig
keit der Justiz aus jener künsdichen Iso
lierung, die zwar zwelfeltos im Illteresse 
der hemmenden Gesellschaflssdllcht liegt, 
der wissenschafHichen Erforschung des 
Rechts und seiner Fortbildung aber böchst 
abtraglim ist. c (VorwOrt zur Neuauflage 
S.2) 
Der so gescel.lten Aufgabe, deQ1 Richcer 
,eOOe »soziale Unschuld« zu rauben, komme 
Fraenkel mit einer Methode nach, die ihm 
heute im Vorwort zur Neuauflage ~ein 

wenig vulpr-marxistischc erscheint. Das 
läßt ihn aber einige recht bndfeste Hin
weise dafür geben, wie sozialer St:1ndort 

und Selbstverständnis des Richten:ums mit 
einer bestimmten Methode der Rechtsfin
dung zusJ.mmen~ehen. 
Um Klassenjustiz in de[' Weimarer Repu
blik zu erklären, Stellt fraenkel die bge 
dö Richters im Kaiscrreich dar: Nach der 
auf L1band zurückgehenden herrschenden 
Lehre bestimmt zwar die Volksvenrerung 
den Geseneslllhalc, doch erst der >Köni~ 
von GOttö GnJ.denc - Symbol eines ver
absol ucierten Staates - erhebt das Geset7. 
durch seille .. Sanhiooc zum Recht. Nicht 
der Staat zieht seine Rechtfertigung -aus 
dcr Idee des RechtS; er selbst ist Legitirna
tloo des Rechtes geworden. Der Richter 
ist so nicht nur als Staacsbeamter dem po
sitiven Red:!t unterworfen sondern diesem 
auch durd:! sein Gewissen verpflichtet. 
Durm Ausbildung und eine Karriere, de
ren Scufen hiiu..fig Reserveoffizier und 
Staacsanwalt sind, lernt der Richter gehor
chen, Zudem begrenzt der lange Weg bis 
zum festaogesteUeen und besoldeten Be
amten seine Rekrucierung auf eine Schicht: 
den gehobenen Minelscand. Ein homoge
nes Richtercum wird so eindeutig ;lns herr
schende Klasseninteresse gebunden; nichts 
überbrückt die K.lult zwischen ibm und 
der Arbeitemhalt. Un:l.bhängigkeit der 
Rech~pflege bleibe etWas bloß Formales. 
Die Revolution zerstört die an der Krone 
orientierte Sicherheit des richrerlichen 
Selbstverständnisses und gefährdet seine 
sozialen und ökonomischen Privilegien ~ 
die InSation tTi6t den Richter als Ange
hörigen des Mictelstandes. 
Ein neues Schla.gwort kommt auf; Der 
Richterscand ist proletarisiert I - W:l.,3 eher 
dessen AngSt vor dem Abstieg ausdrückt 
als einen objektiven Tatbestand. Rid'lter
!id:!e MißgullSt gegenüber den Seiden
mümpfetl junger Arbeitermädchen - F nen
kel war Gerichtsreferendar im "muffigen
Weilburg an der Lahn - empfiehlt er 
durchaus z.eitgemäß der Psychoanalyse. In 
heftigen Ressentiments gegen das Prole
tariat, den vermeindlichell Nutznießer der 
Revol ution, und der Verehrung der. Füh
rer der Wlltscbail:~ als nationale Helden 
IU mt der Richter Ersatz für die entschwun
dene Sicherheit. 
bKann eine Bevölkerungsschichc, die gei
stig und gesellschaftlich deruc in den StrU
del der Zeit gerissen ist, ,Objektivic3t, 
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gegen die Angehörigen einer Klasse be
wahren, in der sie die Urheber ihres Nie
dergangs erblickt? (S. 16) 
Mit der Antwort auf diese Frage bezeich

net Fraenkel den Wandel in der Rem'" 
spremung La den ersten Jahren der Repu
blik. Die formalistische, am Gesetze5texe 
und dessen Ursprung orientierte Auslegung 
wird durch eine finaüscische abgelöst, die 
dem Richter, der Dun den Zweck des Ge
setzes lusrnamen soll, einen weiten Er
messensbereich zubilligt. Darüber b..i..oaus 
be:l.lJspruchen die Gerimte, Gesetze auf 
ihre Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen, 
eine Anmaßung, die nur Jahre früher un
denkbar gewesen wäre. 
Dieser Umschwung, handgreiflich in der 
Aufwerrungsfrage, ist Ausdruck der Op
position gegen einen Staat, in dem das 
Proletariat zumindest ~eicweise Ejolluß 
ausübt, dessen führende Gruppen niche mie 
denen der Gese!lsmafr identisd! sind. Durch' 
die Aktualisierung freirechclicher rdeen 
6nden die Interessen des I~dustrie- und 
Hande!skapiuls Ausdruck in einer ihnen 
gewogenen richterlichen Ermessensfreiheit, 
die damit zugleim das Monopol de5 Par
b.mencs auf Rechcsschöpfung encscheidend 
besdu-:inkt. Die nun immer widuiger wer
denden Generalklausein füUt der Richter 
aus dem Fundus eines vagen, verabsolu
tierten Sitdidlkeitsgefühls, das wesentlich 
durch seine Klassensiruacion bestimmt ist. 
• fnnethalb einer klassengespalrenen Ge
seUsmafr kann eine einseitig a.us einer 
Klasse hervorgehende Richtersmafl: über
haupt - ob sie will oder nicht - gar keine 
über den Klassen schwebende Recbtspre
mung vornehmen.< ($. 37) Allgesimcs 
dieses Dilemmas rät Frunkel der Arbeiter-

scbft für den Umgang mit der Justiz -
be!onders im Bereich des Arbeilsrecbcs -
~ur Defensi ve: zu formalistischem Lega
[ismus, der Sidlerheit bietet vor Willkür
maßnahmen einer feindlichen Richterschaft. 
Der .Kh.S.!eninstinkt« des Proletariacs ist 
ohnehin auf formale R:1tionaliüt gerich
tet. Fraenkel gewinnt diesen Eindruck als 
Lehrer auf Gewerkscbalhkursetl und an 
der Smule des Deutschen Mccalb.rbeiter
verbandes. Dll Mißtraue n der Arbeiter 
gegenüber der Klassenjustiz ahnt erwas 
von den neuen die Rechtsschöpfung usur'

pierenden Methoden der früheren Rechts
anwender. 
Diese Ahnung will Fraenkel bewußt ma
chen, wohl um dem Legalismus den Ge
schmack blinder Ordnungsliebe zu neh
men, ihn dafür mit dem Verständnil für 
den Nutzen eines siru:l.lionsbedingten po
Iitismen Mittels zu versehen. 
Mit seiner Kamphnsage an freirechdiche 
Tendenzen gerät er in Gegensatz zu so
zialdemokratischen Juristen wie PotthotI, 
der .sozialpolitischen ZukunftsglaubeIl" 
im oeuen Arbeicsremt besüligen möchte, 
- und ebenso Hugo Sinzheimer, semem 
Lehrer. 
Heute kommentiert Fraenkel: Seine Emp
fehlungen :I.OS Proletariat (1917) seien nur 
mit der stillschweigenden Prämisse eines 
wachsenden Einflusses der Arbeiterparteien 
im Reichstag samt einer Verscirkung der 
Madlt der Legislative auf Ko.sten der Ju
stiz nnnvoH; diese Hoffnung sei allerdings 
Ausdruck eines Optimismus, der in der 
St:l.bilisierungsphase der Republik bis 1918 
nicht unbegrüudet war. 
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